
12 «Schweizer Arbeitgeber» 23 20. November 2008

Dr. Walter Schmid
Der Autor studierte die Rechte, es folg-
ten das Anwaltspatent, die Dissertation 
an der Standford University in Kalifor-
nien und das Doktorat an der Univer-
sität Zürich (1982: Dr. iur.). Seine beruf-
liche Laufbahn begann er als Zentral-
sekretär der Schweizerischen Flücht-
lingshilfe. 1991 wurde er Chef des Amts 
für Jugend- und Sozialhilfe der Stadt 
Zürich und 2000 Projektleiter für die 
Stiftung solidarische Schweiz/Verwen-
dung Goldreserven. Seit 2003 ist 
Dr. Walter Schmid Rektor der Hoch-
schule Luzern – Soziale Arbeit. Neben 
anderen Mandaten amtiert er seit 1999 
als Präsident der Schweizerischen  Kon -
ferenz für Sozialhilfe SKOS. Bild: zVg

Die Sozialhilfe ist in den letzten Jahren ein 
politisch heiss umstrittenes Thema gewor-
den. Als Teil der sozialen Sicherung nimmt 
sie in unserem Land eine wichtige Stellung 
ein. Rund 250 000 Menschen bestreiten 
ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise 
aus Mitteln der Sozialhilfe. Als Instrument 
der Existenzsicherung kommt ihr damit 
ein Stellenwert zu, der vergleichbar ist mit 
jenem der Arbeitslosen- oder der Invaliden-
versicherung.

Doch Sozialhilfe und Sozialversicherun-
gen unterscheiden sich in nicht unwesent-
lichen Belangen. Die Sozialhilfe wird nach 
dem Finalprinzip ausgerichtet, das Ziel der 
Existenzsicherung und Integration steht 
im Zentrum, unabhängig der Umstände, die 
zur Bedürftigkeit geführt haben. Grund-
sätzlich steht Sozialhilfe allen zu, die sich 
in einer Notlage befinden und nicht in der 
Lage sind, für sich selber zu sorgen.

Demgegenüber unterliegen Sozialversi-
cherungen dem Kausalprinzip. Leistungen 
werden bei Eintritt eines versicherten Ri-
sikos wie Unfall, Krankheit, Alter oder Er-
werbslosigkeit ausgerichtet. Berechtigt 
sind nur die Versicherten. Der Leistungs-
anspruch ist dabei von der individuellen 
finanziellen Bedürftigkeit unabhängig.

Ein wesentlicher Unterschied liegt im 
Weiteren im Grad der Standardisierung und 
Individualisierung der Leistungen. Wäh-
rend Sozialversicherungen vorwiegend 
sche matisierte und typisierte Sach- und 
Geld leistungen ausrichten, die auf einer Ab-
straktion der individuellen Bedürfnisse be-

ruhen, orientiert sich die Sozialhilfe mit ih-
ren Leistungen an der konkreten Bedürftig-
keit des Empfängers. Im Folgenden soll die-
 sem Spannungsfeld nachgegangen werden.

Grundsatz der Individualisierung
Das Prinzip der Individualisierung ver-
langt, dass Leistungen der Sozialhilfe jedem 
Einzelfall angepasst sind und sowohl den 
Zielen der Sozialhilfe im Allgemeinen als 
auch den Bedürfnissen der Person im Be-
sonderen angepasst sind.

Verschiedene Kantone haben diesen 
Grund satz in ihrer Gesetzgebung veran-
kert.(1) Damit wird sichergestellt, dass die 
Sozialhilfe im Sinne der Subsidiarität und 
der Eigenverantwortung nur das leisten 
muss, was ein Bedürftiger nicht aus eigener 
Kraft zu leisten in der Lage ist oder eine 
Sozialversicherung bereits entschädigt hat. 
Gleichzeitig ermöglicht es der Grundsatz, 
auf die individuellen Verhältnisse einzuge-
hen und jene Hilfe zu leisten, welche für 
die Existenzsicherung und die Integration 
erforderlich ist.

Die Individualisierung fängt bereits bei der 
Abklärung der Anspruchsberechtigung an. 
Die konkrete Lebenssituation jedes ein zel-
nen Falls ist zu erheben. Die Einkommens-
verhältnisse und potenziellen Ver dienst-
mög lichkeiten sind ebenso zu erfassen wie 
die Familiensituation, der Gesundheitszu-
stand, das Alter, die Ansprüche gegenüber 
Dritten und die soziale Situation. Erst ge-
stützt auf die Abklärung des individuellen 
Falls können der Umfang und die Art all-
fälli ger Leistungen festgesetzt werden.

Diese wiederum sollen die Existenz im 
Einzelfall decken und dem Ziel dienen, die 

Zwischen der Sozialhilfe, die in der Schweiz für 250 000 Menschen exis-
tenziell ist, und den Soziaversicherungen wie AHV, IV oder ALV bestehen 
wesentliche Unterschiede. So ist das Ziel der Sozialhilfe die Existenzsiche-
rung und Integration, während Leistungen einer Sozialversicherung an ein 
bestimmtes Ereignis gebunden sind. Bei der Sozialhilfe gilt es, die Balance 
zwischen Individualisierung und Standardisierung zu finden.

Die Absicherung des Existenzminimums zwi-
schen Individualisierung und Standardisierung

(1) Vgl. u. a. Art. 3 lit. f und Art. 25 SHG Bern; Art. 
13 Abs. 2 SHG Obwalden; Art. 10 Abs. 4 SHG 
Wallis; § 5 Abs. 2 SPG Aargau; § 15 SHG Zürich; 
§ 8 Abs. 1 und § 11 Abs. 1 SG Solothurn; § 6 SHG 
Luzern.
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wirtschaftliche Selbständigkeit der Hilfe su-
chenden Person zu fördern. Im einen Fall 
kann dies z. B. eine gesundheitliche Mass-
nahme oder eine Weiterbildung sein. Im 
anderen Fall kann es auch die Übernahme 
von Kosten für die ausserhäusliche Betreu-
ung bedeuten. Meistens aber ist es die teil-
weise oder vollständige Übernahme der 
exis tenzsichernden Lebenshaltungskos-
ten.

Schliesslich zielt die Sozialhilfe mit ih-
rem Anspruch, die wirtschaftliche Selb-
ständigkeit zu fördern und die gesellschaft-
liche Integration zu unterstützen, in vielen 
Fällen darauf ab, das Verhalten einer hilfe-
bedürftigen Person zu verändern. Dies ge-
schieht durch Anreize einerseits sowie Wei-
sungen und Auflagen anderseits. So setzt 
die Sozialhilfe auf gezielte und wirksame 
materielle Anreize. Mit Einkommensfrei-
beträgen sollen bedürftige Personen zur 
Erwerbsaufnahme oder zur Ausdehnung 
ihrer Erwerbstätigkeit ermutigt werden. 
Die Integrationszulagen bessern die Leis-
tungen für jene Personen auf, die sich ak-
tiv um ihre wirtschaftliche und soziale In-
tegration bemühen.

Weisungen und Auflagen im Besonde-
ren unterliegen dem Grundsatz der Indi-
vidualisierung. Ob als Aufforderung, eine 
Therapie zu befolgen, Termine pünktlich 
einzuhalten, eine billigere Wohnung zu 
beziehen oder die Nummernschilder eines 
Autos zu deponieren, Auflagen und Wei-
sungen haben sich stets am konkreten Ein-
zelfall zu orientieren und müssen sich aus 
den Zielsetzungen der Sozialhilfe heraus 
begründen lassen. Die Behörde oder die 
leistende Stelle ist gehalten, die Ursachen 
der Notlage abzuklären, um über die Art 
und den Umfang der Hilfe entscheiden zu 
können. Dabei ist das Ermessen, welches 
der entscheidenden Behörde zukommt, 
pflicht gemäss auszuüben.

Individualisierung im Vollzug
Die Individualisierung der Sozialhilfe trägt 
massgeblich zu deren Wirksamkeit bei.

Sie ermöglicht es, sehr gezielt und zweck-
mässig zu handeln. Sie verhindert das Aus-
schütten von Leistungen mit der Giess-
kanne. Die komplexe Einzelfallbehand-
lung hat allerdings ihren Preis.

Wie im Wirtschaftsleben auch sind in-
dividuelle Lösungen teurer als standardi-
sierte Produkte. Entsprechend hoch sind 
demnach die Vollzugskosten der Sozialhilfe. 
Sie liegen mit rund 15 % der ausgerichteten 
Unterstützungsleistungen klar über den 
vergleichbaren Werten der Sozialversiche-
rungen. Demgegenüber sind die Leistungen 
der Sozialhilfe vergleichsweise tief. Sie ma-
chen etwa die Hälfte der Aufwendungen 
für die Arbeitslosenversicherung und einen 
Drittel der Kosten für die Invalidenversi-
cherung aus. Es besteht ein klarer Zusam-
menhang zwischen der personellen Aus-
stattung der Vollzugsorgane und den Kos-
ten der Sozialhilfe.

Steht den Sozialdiensten gemessen an 
den Fallzahlen nicht ausreichend Personal 
zur Verfügung, ereignen sich nicht nur 
mehr Pannen und Fehler, sondern die gros-
sen Potenziale, welche die Individualisie-
rung der Sozialhilfe eröffnet, werden nicht 
zureichend ausgeschöpft.

Einsparungen beim Personal der Sozial-
hilfe haben auf die Gesamtkosten der So-
zialhilfe einen negativen Einfluss.

Elemente der Standardisierung 
Ohne gewisse Normierungen und Standar-
disierung kommt jedoch auch die Sozial-
hilfe nicht aus. Längst haben die Sozial-
dienste es nicht mehr mit einigen wenigen 
Einzelfällen zu tun. In den grösseren Städ-
ten sind es Tausende, die auf Sozialhilfe 
angewiesen sind.(2) Ohne Normierungen 
und Standardisierung lässt sich weder der 

Vollzug bewerkstelligen noch die Rechts-
gleichheit garantieren.

So bestehen für die meisten Sachverhalte 
Leitlinien, die in den Richtlinien der 
Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe 
(SKOS), kantonalen Handbüchern oder 
von den kommunalen Sozialbehörden er-
lassenen Weisungen festgehalten sind.

Diese betreffen v. a. den Umfang der Leis-
tungen für den Lebensunterhalt, aner-
kannte Mietzinse oder die Übernahme der 
Kosten für Krankenkassenprämien. Sie re-
geln aber auch den Umgang mit Fahrzeug-
besitz, Ferien oder die Kinderbetreuung. 
Sie erleichtern den Sozialarbeitern die Be-
messung der Hilfe und den Sozialbehörden 
die Kontrollen.

Besonders in der Sozialhilfe für Asylsu-
chende kam es seit den 1980er-Jahren zu 
einer weitestgehenden Standardisierung 
der Leistungen, die den Kantonen vom 
Bund mittels Pauschalen abgegolten wer-
den. Da mit dieser Hilfe keine Integrations-
ziele verfolgt werden, beschränken sich die 
Vollzugsbehörden in der Regel darauf, ein 
Obdach und minimale medizinische Betreu-
ung bereitzustellen sowie den Lebensun-
terhalt durch Sachleistungen oder pauscha-
lierte Geldbeträge sicherzustellen.

Trotz einer gewissen Tendenz zur Standar-
disierung setzt der Individualisierungs-
grundsatz jedoch klare Grenzen. Standar-
disierungen sind in der Sozialhilfe nur dort 
zulässig, wo die besonderen Umstände im 
Einzelfall nicht eine abweichende Regelung 
erfordern. So können zur Sicherung der 
Existenz auch einmal teure medizinische 
Leistungen erforderlich sein, die ausser-
halb der Norm stehen. Für ein Kind mag 
ausnahmsweise sogar der Besuch einer 

g

(2) Vgl. hierzu auch Die schweizerische Sozialhilfe-
statistik 2006. Nationale Resultate, S. 12 f., auf 
www.bfs.admin.ch.

P E R S P E K T I V E N  D E R  S C H W E I Z E R I S C H E N  A R B E I T G E B E R P O L I T I K



14 «Schweizer Arbeitgeber» 23 20. November 2008

Privatschule geboten sein. Im Einzelfall 
kann sich die Übernahme von besonderen 
Reise- oder Umzugskosten aufdrängen. 
Ebenso können je nach Lage die Kürzung 
oder der Entzug von Leistungen im Einzel-
fall zulässig sein.

Standardisierung und Individua li-
sierung in den SKOS-Richtlinien
Das Spannungsfeld zwischen Individuali-
sierung und Standardisierung drückt sich 
einerseits im Zweckgedanken der Sozial-
hilfe, anderseits aber auch in der Struktur 
der für die Sozialhilfe massgeblichen Richt-
linien aus.

Die SKOS-Richtlinien, die von den meis-
ten Kantonen übernommenen Empfehlun-
gen zur Bemessung der Richtlinien(3), ver-
suchen, diesem Spannungsfeld mit pau-
schalierten Ansätzen für einen generellen 
Grundbedarf und dem Hinzurechnen von 
situationsbedingten Leistungen zu begeg-
nen.

Der Grundbedarf für den Lebensunter-
halt einer Einzelperson beträgt zurzeit 
960 Fr. pro Monat.(4) Diese Pauschalan-
sätze orientieren sich am durchschnittli-
chen Einkommen des untersten Dezils der 
Bevölkerung, also der zehn Prozent Ärms-
ten im Land. Mit der Haushaltsgrösse stei-
gen die pauschalierten Beträge an. So be-
trägt der Grundbedarf einer fünfköpfigen 
Familie 2323 Fr. pro Monat.

Auch die in den Richtlinien vorgesehe nen 
Einkommensfreibeträge für Erwerbstätige 
und Integrationszulagen sind standardi-
siert. Der Grundsatz der Individualisierung 
findet in einem gesonderten Kapitel über 

situationsbedingte Leistungen seinen Nie-
derschlag.(5) Sie können geleistet werden, 
wenn die besondere gesundheitliche, wirt-
schaftliche und familiäre Lage einer unter-
stützten Person sie erforderlich machen. Si-
tuationsbedingte Leistungen werden des-
halb weder abschliessend genannt noch 
be tragsmässig festgelegt. Den Vollzugsor-
ganen kommt hier wiederum ein sehr gros-
ser Ermessensspielraum zu.

Ermessen und Willkür
Dieser grosse Gestaltungsspielraum, der 
den Vollzugsorganen zusteht, ist nicht un-
problematisch. An die Ausübung des pflicht-
gemässen Ermessens stellen sich hohe An-
forderungen. Nur zu leicht kann die Beru-
fung auf den Grundsatz der Indi vidua-
lisierung zur Ungleichbehandlung und zu 
Diskriminierungen führen. Etwa, wenn 
ein Gesuch mit dem Hinweis, der Betrof-
fene könne sich ja selber helfen, gar nicht 
erst entgegengenommen wird. Oder wenn 
Weisungen und Auflagen erteilt werden, 
die mit dem Zweck der Sozialhilfe nichts 
zu tun haben, sondern ein Wohlverhalten 
der Person erzwingen wollen.

Die Sozialhilfe wird immer wieder mit 
dem Vorwurf der Willkür in Verbindung 
gebracht. Grund dafür ist unter anderem 
der hohe Grad an Individualisierung, der 
Entscheidungen der Vollzugsbehörden 
leicht berechtigter oder unberechtigter 
Kritik aussetzen kann.

Besonders wichtig ist es deshalb, dass 
das weite Ermessen pflichtgemäss, also 

trans parent, zielorientiert und verhältnis-
mässig ausgeübt wird.

Der Professionalisierung der Vollzugsor-
gane und einem funktionierenden Rechts-
mittelweg kommt dabei ein besonderer Stel-
lenwert zu.

Konvergenz der Systeme
Der Grundsatz der Individualisierung fin-
det seine Grundlage im doppelten Auftrag 
der Sozialhilfe, nämlich der Existenzsiche-
rung und der Integration. Die Sozialversi-
cherungen haben demgegenüber den Auf-
trag, bei Eintritt des versicherten Risikos 
ein in einem versicherungstechnisch fest-
gelegten Umfang berechnetes Ersatzein-
kommen zu leisten. Ob dies zur Sicherung 
der Existenz ausreicht oder dazu über-
haupt benötigt wird – auch wohlhabende 
Versicherte haben Anspruch auf Leistun-
gen – ist für die Sozialversicherungen nicht 
von Belang.(6) Die Funktion eines letzten 
Netzes der Existenzsicherung übernimmt 
in jedem Fall die Sozialhilfe.

Dort, wo es hingegen um die Integration 
geht, lässt sich eine gewisse Konvergenz 
der Systeme beobachten. Seit Mitte der 
1990er-Jahre setzt die Arbeitslosenversiche-
rung auf Massnahmen zur Integration in 
den Arbeitsmarkt. Die Invalidenversiche-
rung ist seit der 5. IV-Revision insbeson-
dere mit den Massnahmen zur Früherken-
nung und Frühintervention ebenfalls auf 
diesem Weg. Wer aber gezielt die Integra-
tion fördern will, muss den Grundsatz der 
Individualisierung berücksichtigen. Ohne 
die Mitwirkung der betroffenen Personen 
lassen sich die Ziele nicht erreichen.

Dies bedingt genaue Kenntnisse des Ein-
zelfalls, der konkreten Lebensumstände 
und der Entwicklungspotenziale. Längst 
nicht alle Programme und Eingliederungs-
massnahmen etwa eigenen sich für jeder-
mann.

(3) Vgl. u. a. § 30 Abs. 2 SHG Luzern; Art. 5 Abs. 3 
im Ausführungsreglement zum SHG Wallis; § 7 
Abs. 3 SHG Basel-Stadt; Art. 23 Abs. 3 SHG Gla-
rus; § 2a Abs. 1 SHV St. Gallen.

(4) SKOS-Richtlinie 04/05, B.2.2.

(5) SKOS-Richtlinie 04/05, C.1.
(6) Obwohl die Existenzsicherung ein verfassungs-

mässig verankertes Ziel ist, das insbesondere 
Ausgleichssysteme wie die AHV und die IV an-
streben müssten. Vgl. zum verfassungsmässigen 
Dreisäulenprinzip Art. 111 BV, sowie insbeson-
dere den in Art. 112 Abs. 2 lit. c BV statuierten 
Auftrag an die AHV, mit ihren Leistungen den 
Existenzbedarf angemessen zu decken.
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Immer mehr setzen deshalb die Fach-
leute bei ihren Integrationsbemühungen 
auf individuelle Lösungen im Einzelfall, ja 
gar auf individuelles Coaching als einen 
Erfolg versprechenden Ansatz. Inzwischen 
haben sich soziale Sicherungs- und Aus-
gleichssysteme wie die Sozialhilfe, die Ar-

beitslosenversicherung und die Invaliden-
versicherung soweit angenähert, dass sie 
für besondere Kategorien von Fällen eine 
gemeinsame Analyse vornehmen, die indi-
viduellen Lebensverhältnisse also gemein-
sam abklären und die Integrationsmassnah-
men festsetzen. Diese Formen der Zusam-

men arbeit sind zukunftsweisend und 
die nen der Entwicklung des Sozialwesens 
zwischen angemessener Individualisierung 
und Standardisierung. n

Walter Schmid
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